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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Bau- und Umweltausschuss Selmsdorf der 
Gemeinde Selmsdorf (Vorberatung) 20.07.2023 Ö 

Gemeindevertretung Selmsdorf (Entscheidung)  Ö 
 
Sachverhalt 
Die Gemeindevertretung hat am 14. Februar 2023 den Entwurf der 10. Änderung des 
Flächennutzungsplanes i. Z. m. dem Bebauungsplan Nr. 18 „Deponie auf dem Ihlenberg“ 
gebilligt und die öffentliche Auslegung beschlossen.  
 
Zwischen dem 06. März 2023 und dem 13. April 2023 wurde daraufhin die Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung durchgeführt. 
Die abgegebenen Stellungnahmen wurden im Rahmen der Abwägung behandelt (siehe 
Anlagen) 
 
 
 
Beschlussvorschlag 

1. Die Gemeindevertretung hat die während der Beteiligung der berührten Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit vorgebrachten 
Stellungnahmen mit folgendem Ergebnis geprüft: siehe Anlage. Die Anlage ist 
Bestandteil des Beschlusses. 
 

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange sowie den privaten Einwendern, die Stellungnahmen vorgebracht haben, 
das Abwägungsergebnis mitzuteilen. 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Kosten des Verfahrens trägt die IAG 

 
 

Anlage/n 
1 Selmsdorf 10.Ä FNP_Abwägungstabelle_06.07.2023 (öffentlich) 
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GEMEINDE SELMSDORF 
 

10. Änderung des Flächennutzungsplanes i.V.m. der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 18 
„Deponie auf dem Ihlenberg“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage zum Abwägungsbeschluss 
 

Bearbeitungsstand 06. Juli 2023 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt die Ausführungen zu den Beurtei-
lungsgrundlagen zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt die Ausführungen zu den vorgelegten Unterlagen 
und den Planungszielen zur Kenntnis. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde Selmsdorf ge-
mäß Programmsatz 3.1.2 (7) Z RREP WM dem Stadt Umland-Raum-
Lübeck zugeordnet wird. Es wird ebenfalls zur Kenntnis genommen, 
dass die Gemeinde Selmsdorf gemäß Programmsatz 3.2.2 (3) RREP 
WM in besonderem Maße Entwicklungsimpulse für Wohnfunktionen 
und Gewerbe aufnehmen soll. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass der Änderungsbereich laut 
Karte des RREP WM als Abfallentsorgungsanlage festgelegt ist. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass gemäß Programmsatz 
5.3 (1) LEP M-V in allen Teilräumen eine sichere, preiswerte und um-
weltverträgliche Energieversorgung gewährleistet werden soll und 
dass gemäß Programmsatz 5.3 (9) LEP M-V für den weiteren Ausbau 
erneuerbarer Energien an geeigneten Standorten Voraussetzungen 
dafür geschaffen werden sollen, z.B. auf endgültig stillgelegten Depo-
nien oder Deponieabschnitten. 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass das Vorhaben mit 
den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung 
vereinbar ist. 
 
Der abschließende Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist 
grundsätzlich zu beachten. 
 
Dem Amt für Raumordnung und Landesplanung wird nach der Ge-
nehmigung ein rechtswirksames Exemplar der 10. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Gemeinde Selmsdorf zugesandt. 
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Die Aufzählung der vorgelegten Unterlagen wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt die Auflistung der beteiligten Fach-
dienste bzw. Fachgruppen zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahmen werden nachfolgend behandelt: 
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Fachdienst Bauordnung und Planung 
 
Bauleitplanung 
 
Zu I.: Allgemeines 
Die Ausführungen zu den Planungszielen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Zu II.: Verfahrensvermerke, Rechtsgrundlagen, Präambel 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die notwendigen Unterla-
gen wurden in das Bau- und Planungsportal M-V eingestellt. 
Der Hinweis auf die nächste Änderung des Baugesetzbuchs wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Die entsprechenden Rechtsgrundlagen werden auf der Planunterlage 
ergänzt. 
 
Zu III.: Planerische Darstellungen 
Planzeichnung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Flurdaten werden in 
der Planung ergänzt. 
 
Planzeichenerklärung: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass zur Planzeichenerklärung keine 
Hinweise gegeben werden. 
 
Zu IV.: Begründung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass eine abschließende Regelung 
sämtlicher Fragen die Ver- und Entsorgung betreffend, zum Satzungs-
beschluss des Bebauungsplanes vorliegen müssen und nicht zum 
Feststellungsbeschluss der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Selmsdorf. 
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Zu 2.2: Es wird zur Kenntnis genommen, dass gemäß Landesraum-
entwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) Punkt 
4.5 (2) landwirtschaftliche Flächen ab der Wertzahl von 50 nicht in an-
dere Nutzungen umgewandelt werden dürfen und diese Wertzahlen 
bei den zuständigen Katasterämtern geführt werden. Das Amt für 
Raumordnung und Landesplanung wurde gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
beteiligt. Die Zustimmung zur Planung wurde mit Schreiben vom 
26.05.2023 erteilt. Damit wird den Maßgaben des LEP M-V entspro-
chen. 
 
Der Hinweis zu Waldschutzabständen wird zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde Selmsdorf befindet sich diesbezüglich in enger Abstim-
mung mit dem zuständigen Forstamt. Ausnahmen können ebenfalls 
durch das zuständige Forstamt zugelassen werden. 
 
 
Untere Denkmalschutzbehörde 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt den Hinweis zur Kenntnis. Der in der 
Planung gegebene Hinweis wird geprüft und ggf. überarbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untere Bauaufsichtsbehörde 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass seitens der unte-
ren Bauaufsichtsbehörde keine Einwände oder Hinweise vorgetragen 
werden. 
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FD Umwelt und Kreisentwicklung 
 
Untere Wasserbehörde 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme 
der unteren Wasserbehörde auf keine entgegenstehenden Belange 
hinweist. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 1.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Änderungsbereich 
keine Trinkwasserschutzzonen festgesetzt sind. Es wird weiterhin zur 
Kenntnis genommen, dass die Versorgungspflicht mit Trink- und 
Brauchwasser dem Zweckverband Grevesmühlen obliegt. 
 
Zu 2.: Der Hinweis auf den Termin vom 26.04.2023 wird zur Kenntnis 
genommen. Die Begründung wird entsprechend der Beratung zum 
Bebauungsplan Nr. 18 angepasst. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Abwasserbeseitigungs-
pflicht den Gemeinden obliegt und die Gemeinde Selmsdorf diese 
Pflicht auf den Zweckverband Grevesmühlen übertragen hat. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und in der Begrün-
dung zur 10. Änderung des Flächennutzungsplanes ergänzt. Die ver-
bindliche Regelung muss bis zum Satzungsbeschluss des Bebau-
ungsplanes Nr.18 gesichert werden. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die entsprechenden An-
schlussgestattungen beim Zweckverband zu beantragen sind. 
 
Zu 3.: Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass das von bebauten oder 
künstlich befestigten Flächen abfließende Niederschlagswasser ge-
mäß § 54 WHG als Abwasser einzustufen ist und es damit grundsätz-
lich der Abwasserbeseitigungspflicht unterliegt. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Rahmen des Bebauungs-
planes frühzeitig ein Antrag auf Erlaubnis zur Gewässerbenutzung zu 
stellen ist. 
Des Weiteren wird der Hinweis auf das Behandlungserfordernis des 
Abwassers nach DWA-A 102 zur Kenntnis genommen. 
 
Die Ausführungen zur Niederschlagsentwässerung des künftigen SO 9 
werden zur Kenntnis genommen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gewässerbenutzungen der 
vorhandenen weiteren Rückhaltebecken sowie der Sickerwasserbe-
handlungsanlage im Plangebiet wasserrechtlich erlaubt sind. 
 
Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Untere Naturschutzbehörde 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme 
der unteren Naturschutzbehörde auf entgegenstehende Belange hin-
weist, die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung berücksich-
tigt werden müssen. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass zum Entwurf der 10. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Selmsdorf keine Einwände 
bestehen. 
Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Biotopschutz nach § 20 Abs. 1 NatSchAG 
Die Gemeinde nimmt die rechtlichen Grundlagen des Biotopschutzes 
gemäß § 20 NatSchAG M-V zur Kenntnis.
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Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 18 hat sich die Ge-
meinde intensiv mit den Biotopstrukturen im unmittelbaren und mittel-
baren Umfeld der Deponie auseinandergesetzt. Mit dem Entwurf wur-
de ein Ausnahmeantrag gemäß § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V bei der 
unteren Naturschutzbehörde (uNB) eingereicht. Mit dem erneuten 
Entwurf (2023) wurde dieser Antrag überarbeitet und ergänzt. In Vor-
bereitung dieses Antrages fanden Abstimmungen mit der unteren Na-
turschutzbehörde statt. Als Hauptaspekte wären zu nennen: Es wurde 
der Schutzstatus der verzeichneten Biotopstrukturen überprüft. In Ab-
stimmung mit der uNB besitzen die Gehölzstrukturen innerhalb des 
eingezäunten Deponiegeländes keinen gesetzlichen Schutzstatus, da 
sich diese nicht in der freien Landschaft befinden. Die nördlich des 
geplanten SO 9 gelegenen Gehölzflächen sind mittlerweile forstrecht-
lich als Wald zu behandeln.  
 
Der überarbeitete Antrag liegt der uNB aktuell zur Prüfung im Zusam-
menhang mit dem erneuten Entwurf II des Bebauungsplanes Nr. 18 
vor. 
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Artenschutz 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme 
bzgl. der artenschutzrechtlichen Belange auf Ebene des Bebauungs-
planes abgegeben wird. 
 
 
Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
FD Kreisinfrastruktur 
Straßenaufsichtsbehörde 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass von Seiten der 
Straßenaufsichtsbehörde gemäß § 10 StrWG-MV keine Einwände ge-
gen die Planung bestehen. 
 
Straßenbaulastträger 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Straßenbaulastträ-
ger keine Einwände gegen die Planung vorgetragen werden. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Straßen und Anlagen der 
Straßenbaulastträger betroffen sind.  
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Abfallwirtschafts-
betriebes des Landkreises Nordwestmecklenburg keine grundlegen-
den Bedenken gegen die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes 
bestehen, da Belange der Abfallwirtschaft hiervon nicht betroffen sind. 
Die gegebenen Hinweise zu künftigen Planungen werden zur Kenntnis 
genommen und beachtet. 
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Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt: 
 
Zu 1.: Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass es durch die 
vorgelegte Planung teilweise zum Entzug von landwirtschaftlich ge-
nutzten Ackerflächen kommt. Dies betrifft zum einen das geplante Ge-
werbegebiet am Kirchenholz, Flächen für eine Aufforstung sowie zu-
sätzlich notwendige externe Ausgleichsmaßnahmen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der betroffene Landwirt recht-
zeitig und schriftlich über den geplanten Beginn der Maßnahmen in-
formiert werden muss. Die Gemeinde wird dies rechtzeitig und in Ab-
stimmung mit dem betroffenen Landwirt kommunizieren. 
Es wird weiterhin zur Kenntnis genommen, dass keine weiteren Hin-
weise oder Bedenken geäußert werden. 
 
Zu 2.: Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich das Plangebiet in 
keinem Verfahren zur Neuregelung der Eigentumsverhältnisse befindet 
und somit keine Bedenken oder Anregungen geäußert werden. 
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Zu 3.1: Es wird zur Kenntnis genommen, dass von dem Vorhaben kei-
ne naturschutzfachlichen Belange des StALU betroffen sind. Die unte-
re Naturschutzbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg wurde 
im Beteiligungsverfahren ebenfalls zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert. 
 
Zu 3.2: Es wird zur Kenntnis genommen, dass Gewässer erster Ord-
nung und wasserwirtschaftliche Anlagen in der Zuständigkeit des 
StALU nicht durch die Planung berührt werden und somit keine was-
serwirtschaftlichen Bedenken bestehen. 
 
Zu 3.3: Die Hinweise zum Altlasten- und Bodenschutzkataster für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 4.: Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass im Planungsbereich 
sowie in seiner immissionschutz-/abfallrechtlichen Umgebung nur die 
Deponie Ihlenberg vorhanden, relevant und zu berücksichtigen ist. 
 
Der Hinweis auf ggf. weitere vorhandene Vorbelastungen wird zur 
Kenntnis genommen und im Rahmen des Bebauungsplanes geprüft. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass das Landesamt für 
Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V zu den eingereichten Unterla-
gen keine Stellungnahme abgibt. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt: 
 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass unter Beachtung 
der gegebenen Hinweise in verkehrlicher, straßenbaulicher und stra-
ßenrechtlicher Hinsicht keine Bedenken gegen die vorgelegte Planung 
bestehen. 
 
Zu a: Der Hinweis zur Neuanbindung an die B 104 wird zur Kenntnis 
genommen und im Rahmen der nachfolgenden Erschließungsplanung 
beachtet. 
 
Zu b: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt: 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass gegen die 10. Än-
derung des Flächennutzungsplanes grundsätzlich keine Bedenken 
vorgetragen werden. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Änderungsbereich Tele-
kommunikationslinien der Telekom vorhanden sind und der Bestand 
und der Betrieb dieser weiterhin gewährleistet werden muss.  
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Anlagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Lagepläne werden nachfolgend behandelt. 
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Die beigefügten Lagepläne wurden überprüft. Innerhalb des Ände-
rungsbereiches sind Leitungen der Telekom vorhanden. Diese erfah-
ren im Rahmen der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes keiner-
lei Änderungen. 
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Die Ausführungen zu den Planungsinhalten werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass der Zweckverband 
Grevesmühlen dem Entwurf der vorgelegten Planung grundsätzlich 
zustimmen kann. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass zur Erschließung des Teilberei-
ches 1 vor Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 18 eine Er-
schließungsvereinbarung zwischen dem Erschließungsträger und dem 
ZVG abzuschließen ist. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Teilbereich 2 keine Belange 
des ZVG berührt werden. 
 
Zu 1.: Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die für die 
Versorgung des zu erschließenden Gebietes eine Erweiterung des 
Leitungsnetzes notwendig wird. Weiteres wird im Rahmen der verbind-
lichen Bauleitplanung sowie der Erschließungsplanung geregelt. 
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Zu 2.: Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass im Pla-
nungsbereich keine Abwasseranlagen des ZVG vorhanden sind. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des ZVG die Befrei-
ung von der Abwasserbeseitigungspflicht für den gesamten Bereich 
des Deponiegeländes aufgehoben werden müsste, um das häusliche 
Abwasser insgesamt aus dem Gebiet abzuleiten.  
Wie in einem Abstimmungsgespräch am 26.04.2023 beraten wurde, 
kann die Ableitung über eine Abwasserdruckrohrleitung nach Selms-
dorf erfolgen. Die konkrete Planung wird im Rahmen des Bebauungs-
planes Nr. 18 mit dem Zweckverband abgestimmt. 
 
 
Zu 3.: Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die ortsnahe Versicke-
rung des anfallenden Niederschlagswasser zu bevorzugen ist. Seitens 
des Deponiebetreibers wurde bereits deutlich gemacht, dass eine Ver-
sickerung am geplanten Standort nicht möglich ist. Ein entsprechendes 
Bodengutachten wird im Rahmen der Erschließungsplanung dem ZVG 
vorgelegt. Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 18 werden entspre-
chend ausreichend dimensionierte Regenrückhaltebecken vorgese-
hen. 
 
Zu 4.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde für die 
Bereitstellung von Löschwasser zuständig ist und dass der ZVG 
Löschwasser nur im Rahmen seiner technischen Möglichkeiten bereit-
stellen kann. 
Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 18 wird deshalb auch der Bau 
einer Löschwasserzisterne im Bereich der Wendeanlage im SO 9 vor-
gesehen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

Seite 24 von 79



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger     Abwägung der Gemeinde Selmsdorf 

 22 

 
 

 
 
 
Der Bestandsplan „Abwasser Teilbereich 1“ wurde überprüft. Es sind 
keine Leitungen des ZVG vorhanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bestandsplan „Trinkwasser/Löschwasser Teilbereich 1“ wurde 
überprüft. Nördlich der B 104 ist eine Trinkwasserleitung des ZVG vor-
handen. Die genaue Lage der Leitung ist unsicher. 
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Der Bestandsplan „Trinkwasser/Löschwasser Teilbereich 2“ wurde 
überprüft. Nördlich der B 104 ist eine Trinkwasserleitung des ZVG vor-
handen. Die genaue Lage der Leitung ist im Gemeindegebiet Selms-
dorf als unsicher dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bestandsplan „Abwasser Teilbereich 2“ wurde überprüft. Es sind 
keine Leitungen des ZVG vorhanden. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass der WBV gegen 
die vorgelegten Flächennutzungsplanänderung keine grundsätzlichen 
Bedenken äußert. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Änderungsbereich kei-
ne Gewässer zweiter Ordnung in der Unterhaltungspflicht des WBV 
befinden. Die Gemeinde Selmsdorf weist den WBV jedoch darauf hin, 
dass sich nördlich des Teilbereiches 1 der Selmsdorfer Graben befin-
det. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass derzeit keine Lei-
tungen oder Anlagen der HanseGas GmbH im Änderungsbereich be-
troffen sind. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine weiteren Hinweise oder 
Forderungen bestehen. 
 
Der Hinweis auf Leitungen und Anlagen anderer Netzbetreiber wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass sich im Ände-
rungsbereich derzeit keine von der 50Hertz Transmission GmbH be-
triebenen Anlagen befinden oder geplant sind. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass sich im unmittelba-
ren Bereich der Planung keine Versorgungsanlagen der WEMACOM 
befinden oder geplant sind. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass Vodafone keine 
Einwände gegen die Planung geltend macht. Es wird weiterhin zur 
Kenntnis genommen, dass sich im Planbereich (Teilbereich 1) keine 
Telekommunikationsanlagen des Unternehmens befinden und keine 
Neuverlegung geplant ist. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass Vodafone keine 
Einwände gegen die Planung geltend macht. Es wird weiterhin zur 
Kenntnis genommen, dass sich im Planbereich (Teilbereich 2) keine 
Telekommunikationsanlagen des Unternehmens befinden und keine 
Neuverlegung geplant ist. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass sich im Ände-
rungsbereich keine Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundla-
gennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern befinden. 
Das Merkblatt wird zur Kenntnis genommen und ist grundlegend zu 
beachten. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Landkreis Nordwest-
mecklenburg wurde im Rahmen der Beteiligung ebenfalls zur Abgabe 
einer Stellungnahme aufgefordert. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die genannten An-
lagenbetreiber von der Planung nicht betroffen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Selmsdorf hat die Darstellungen geprüft. Die angefrag-
ten Bereiche sind richtig dargestellt. 
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Die Anlagen werden nachfolgend behandelt. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass sich im angefrag-
ten Bereich keine Anlagen der genannten Anlagenbetreiber befinden 
und keine zurzeit laufenden Planungen bekannt sind. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände gegen das 
Vorhaben bestehen. 
 
Die Auflagen werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen von 
weiteren Planungen beachtet. 
 
Der Hinweis zu weiteren Anlagenbetreibern wird zur Kenntnis genom-
men. 

Seite 37 von 79



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger     Abwägung der Gemeinde Selmsdorf 

 35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die weiteren Anlagen werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass für die vorgelegte 
Planung die forstrechtliche Zustimmung vorerst nicht erteilt wird. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Forstamt Grevesmühlen für 
die Planung der Gemeinde Selmsdorf zuständig ist. 
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Die Definition von Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes M-V wird 
zur Kenntnis genommen. 
 
Die Ausführungen zu den Planinhalten werden zur Kenntnis genom-
men. Die Gemeinde hat dies geprüft. Eine der zwei kleineren Waldflä-
chen, auf die Bezug genommen wird, befindet sich innerhalb des Teil-
bereiches 1. Diese Waldfläche wird im Rahmen der Abwägung als Be-
stand in die Darstellung des Flächennutzungsplanes aufgenommen. 
 
Die zweite Fläche befindet sich westlich davon im Bereich des rechts-
wirksamen Flächennutzungsplanes der Gemeinde Selmsdorf, nördlich 
der in diesem Bereich dargestellten Gebäude. Da dieser Bereich nicht 
Bestandteil der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes ist, kann die 
Fläche nicht wie gefordert ergänzt werden. 
 
Zu den Darstellungen der Waldflächen im Rahmen der 10. Änderung 
des Flächennutzungsplanes (FNP) fanden deshalb vertiefende Ab-
stimmungen mit der Forstbehörde statt. Gemäß der ergänzenden Aus-
sage der Forstbehörde in der E-Mail vom 16.06.2023 sind im FNP nur 
die fehlenden Waldflächen darzustellen, die sich innerhalb des Ände-
rungsbereiches befinden (siehe Seite 38).  
 
Aufgrund dieser weiterführenden Abstimmungen ist von einer Zustim-
mung der Forstbehörde unter Berücksichtigung der Darstellung der 
Waldflächen innerhalb des Änderungsbereiches auszugehen.  
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass für die vorgelegte 
Planung die forstrechtliche Zustimmung vorerst nicht erteilt wird. 
Die Gemeinde verweist deshalb auf die zusätzlichen Abstimmungen, 
die Fläche innerhalb des Änderungsbereiches der 10. Änderung des 
Flächennutzungsplanes wird als Wald dargestellt.  
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E-Mail vom 16.06.2023 bzgl. der Darstellung von Waldflächen inner-
halb der Änderungsbereiche der 10. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Selmsdorf 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass aufgrund des ört-
lich begrenzten Umfangs der Maßnahme und fehlender Landesrele-
vanz das LPBK M-V als obere Landesbehörde nicht zuständig ist. 
 
Der Hinweise wird zur Kenntnis genommen. Der Landkreis Nordwest-
mecklenburg wurde im Rahmen der Beteiligung ebenfalls zur Abgabe 
einer Stellungnahme aufgefordert. 
 
Die Hinweise zu Munitionsfunden werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Hinweis zur Kampfmittelbelastungsauskunft wird ebenfalls zur 
Kenntnis genommen. 
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Der Hinweis zum Munitionsbergungsdienst wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass der DWD keine 
Einwände gegen die vorgelegte Planung hat, da keine Standorte des 
DWD beeinträchtigt werden oder betroffen sind. 
Es wird weiter zur Kenntnis genommen, dass das geplante Vorhaben 
nicht den öffentlich-rechtlichen Aufgabenbereich des Deutsches Wet-
terdienstes beeinflusst. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis zur Beteiligung in digitaler Form wird zur Kenntnis ge-
nommen und bei weiteren Planungen berücksichtigt. 

Seite 44 von 79



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger     Abwägung der Gemeinde Selmsdorf 

 42 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die Gemeinden 
verpflichtet sind, die Löschwasserversorgung sicherzustellen.  
 
 
 
Die Hinweise zur Löschwasserversorgung aus dem öffentlichen Trink-
wasserversorgungssystem werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Grundschutz von 48 m³/h 
mindestens für eine Löschzeit von zwei Stunden zur Verfügung stehen 
soll. 
 
Die Hinweise zu vorhandenen Löschwasserentnahmestellen werden 
zur Kenntnis genommen. 
 
Die Gemeinde Selmsdorf weist darauf hin, dass ein detailliertes 
Löschwasserkonzept im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 18 erar-
beitet wird. 
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Die allgemeinen Hinweise zur Planung von neuen Wohnbau- und Ge-
werbeflächen sowie für Sondergebiete und Flächen für den Gemein-
bedarf werden zur Kenntnis genommen und sind grundsätzlich zu be-
achten. 
 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass detaillierte Stel-
lungnahmen zur Löschwassersituation im Rahmen der TÖB-
Beteiligungen zu den Bebauungsplänen abzufragen sind, insbesonde-
re für den Bebauungsplan Nr. 18. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die Gemeinde Lü-
dersdorf zu den vorgelegten Unterlagen keine weiteren Anregungen 
oder Hinweise vorzubringen hat. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die Stadt Dassow 
zu den vorgelegten Unterlagen keine weiteren Anregungen oder Hin-
weise vorzubringen hat. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass der Hauptaus-
schuss der Stadt Schönberg dafür stimmt, den Begriff „überwiegend“ 
aus der Zieldefinition des im Bebauungsplan Nr. 18 „Deponie auf dem 
Ihlenberg“ festgesetzten Sonstigen Sondergebietes SO 9 zu streichen. 
 
Die Gemeinde Selmsdorf weist darauf hin, dass die Formulierung des 
Nutzungskataloges des SO 9 mit dem Landkreis Nordwestmecklen-
burg entsprechend abgestimmt wurde. Auch die Formulierung „über-
wiegend“ ergibt sich aus diesen Abstimmungen. Gemäß Landkreis 
Nordwestmecklenburg wurde folgende Formulierung vorgeschlagen: 
„Das festgesetzte Sonstige Sondergebiet SO 9 „Gewerbefläche am 
Kirchenholz“ dient der Errichtung und dem Betrieb von Gewerbebetrie-
ben und zwar überwiegend solcher Betriebe, die sich mit der Aufberei-
tung und der Weiterbearbeitung von Wertstoffen beschäftigen.“ (Stel-
lungnahme des Landkreises Nordwestmecklenburg vom 31.03.2020). 
 
Die Gemeinde Selmsdorf sieht deshalb keinen Handlungsbedarf. Für 
die Ebene des vorbereitenden Bauleitplanes ergeben sich aufgrund 
der Stellungnahme der Stadt Schönberg keine Änderungen für die 
10. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Selmsdorf. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die geplante 
10. Änderung des Flächennutzungsplanes aus Sicht des Einwenders 
abzulehnen ist. 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt die Auflistung der Gründe zur Kennt-
nis und behandelt diese nachfolgend: 
 
Zu 1.: Die Gemeinde Selmsdorf nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. 
Die Gemeinde erwidert, dass sich die geplanten Synergien insbeson-
dere im Energiesektor befinden und sich nicht auf die Ablagerung von 
Abfällen auf der Deponie begrenzen.  
Zudem gehört zum Betrieb der Deponie eine langfristige Deponie-
nachsorge, sodass die Flächen weiterhin einer Nutzung unterliegen 
und somit Synergien auch nach Beendigung der Ablagerungsphase 
bestehen bleiben.  
Die Entwicklung des „Gewerbegebietes am Kirchenholz“ dient der Er-
richtung und dem Betrieb von Gewerbebetrieben und zwar überwie-
gend solcher Betriebe, die sich mit der Aufbereitung und der Weiterbe-
arbeitung von Wertstoffen beschäftigen. In Kooperation mit dem aktu-
ellen Deponiebetreiber können hier Kompetenzen gebündelt werden.  
Des Weiteren sollen in den kommenden Jahren große Flächen auf 
dem Deponiegelände für eine Nutzung mit Photovoltaik-Anlagen vor-
bereitet werden. Der Bebauungsplan Nr. 18 schafft durch seine Fest-
setzungen eine Grundlage für den Ausbau erneuerbarer Energien im 
Bereich der Deponie Ihlenberg. Nach der endgültigen Abdeckung des 
Deponiekörpers kann auf einer Fläche von mehr als 40 ha Energie aus 
Solarenergie gewonnen werden. Diese Energie dient auch dem ge-
planten Gewerbegebiet am Kirchenholz. Durch die Erzeugung erneu-
erbarer Energien am Standort, kann künftig sichergestellt werden, 
dass z.B. Recyclingunternehmen nachhaltig und klimaneutral wirt-
schaften können.  
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Ein Weiterbetrieb der eigentlichen Deponie hat mit diesen zukünftigen 
Entwicklungen, die im Bebauungsplan Nr. 18 vorbereitet werden, 
nichts zu tun. 
 
Die Gemeinde Selmsdorf kann aus den Planungen keine schädliche 
Entwicklung für die gesamte Gemeinde ableiten. Die Deponie ist am 
vorhandenen Standort angesiedelt. Eine Schließung des Deponiebe-
triebes geht nicht mit einem Rückbau der Deponie einher. Die Flächen 
sind daher auch künftig nicht für die Öffentlichkeit verfügbar.  
 
Eine Nachnutzung zur Erzeugung erneuerbarer Energien bedeutet 
daher eine positive Entwicklung an diesem Standort. Die genannten 
weiteren Teilbereiche erfahren durch die vorgelegte Planung somit 
keine Änderungen. Insgesamt kann sich die Gemeinde durch die Pla-
nung jedoch positiv aufstellen. 
 
Zu 2.: Die Gemeinde nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Der Er-
neute Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 18 lag im Jahr 2020 aus. 
Aufgrund unterschiedlicher Einwendungen und Abstimmungen mit 
dem zuständigen Landkreis Nordwestmecklenburg wurden erneut Än-
derungen notwendig. Der Erneute Entwurf II des Bebauungsplanes 
Nr. 18 liegt zwischen dem 15.05.2023 und dem 22.06.2023 öffentlich 
aus. Dies wurde am 01.05.2023 korrekt ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes wird notwendig, da der 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes über die Flächenausweisung 
des wirksamen Flächennutzungsplanes hinausgeht. Da der Flächen-
nutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan die Grundlage für die ver-
bindliche Bauleitplanung bildet, wurde das Verfahren entsprechend vor 
der Weiterführung des Bebauungsplanes durchgeführt. 
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Zu den weiteren Punkten verweist die Gemeinde auf die Erklärungen 
unter Punkt 1, weshalb eine zukünftige Planung aus Sicht der Ge-
meinde notwendig und sinnvoll ist. Die Gemeinde bestätigt, dass die 
10. Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich ist, um den Be-
bauungsplan Nr. 18 beschließen und umsetzen zu können. Die Ge-
meinde möchte auf einen möglichen Irrtum hinweisen. Die Ablagerung 
von Abfällen steht in keinem Zusammenhang mit der hier vorgelegten 
Planung. Ebenso steht der Bebauungsplan in keinem Zusammenhang 
mit dem Betrieb der Deponie, da dieser einem Bebauungsplanverfah-
ren nicht zugänglich ist. 
 
Zu 3.: Der Hinweis auf eine Schienenanbindung bei Errichtung eines 
Gewerbe-/Industriegebietes wird zur Kenntnis genommen. Da die Ge-
meinde Selmsdorf über keine Anbindung an das Schienennetz der 
Deutschen Bahn verfügt, sind auch das Gelände der Deponie sowie 
das geplante Gewerbegebiet dadurch nicht zu erschließen. Die Ge-
meinde Selmsdorf stimmt insofern zu, dass eine Schienenanbindung 
ein wichtiger Entscheidungspunkt für die Ansiedlung von Gewerbebe-
trieben sein kann. Grundsätzlich müssen jedoch auch weitere Stand-
ortfaktoren abgewogen werden. Wie bereits beschrieben, kann sich die 
Gemeinde Selmsdorf durch die künftige Nachnutzung des Deponie-
körpers durchaus klimafreundlich aufstellen. Es wird eine nachhaltige 
Energieversorgung vorangetrieben.  
 
Für die Gemeinde Selmsdorf liegt ein Landschaftsplan (Endfassung 
Juni 2013) vor. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die 
Deponie innerhalb des Gemeindegebietes Konflikte insbesondere in 
Bezug auf das Landschaftsbild, Eingriffe in den Boden und ggf. Ent-
wässerung hervor ruft. Im Rahmen des hier vorliegenden Bebauungs-
planes erfolgt keine Konfliktbewältigung des Betriebes der Deponie 
selbst. Vielmehr geht es darum die künftigen zusätzlichen Beeinträch-
tigungen zu minimieren.  
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Die Gemeinde hat sich im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 18 in-
tensiv mit zusätzlichen Beeinträchtigungen insbesondere durch die 
künftigen Gewerbebetriebe im SO 9 auseinandergesetzt.  
Gemäß der Methodik der Anlage 5 der „Hinweise zur Eingriffsregelung 
2018“ sind bei Industrie- und Gewerbegebieten Wirkzonen von bis zu 
200 m zu berücksichtigen.  
Das gesetzlich geschützte Biotop „Kirchenholz“ und wertvolle Moorbe-
reiche befinden sich westlich des SO 6. Mit dem erneuten Entwurf II 
hat sich die Gemeinde entschieden auf zusätzliche Beeinträchtigungen 
im unmittelbaren Umfeld dieses geschützten Biotopes zu verzichten. 
Ein wichtiges Kriterium für die Ausweisung von zusätzlichen Störungen 
waren die Auswirkungen auf angrenzende wertvolle Landschaftsteile.  
In Bezug auf die südlich an das SO 9 angrenzenden Waldbereiche ist 
grundsätzlich der gesetzliche Waldabstand von 30 m einzuhalten. Au-
ßerdem wurden als Abschirmung von Licht- und Lärm am südlichen 
Rand des SO 9 Heckenpflanzungen festgesetzt. Es bleibt des Weite-
ren zu erwähnen, dass im südlichen Bereich des künftigen SO 9 be-
reits heute ein großräumiger Lagerplatz vorhanden ist, von dem Stö-
rungen ausgehen.  
Im Zusammenhang mit den Betrachtungen zum Schutzgut Mensch 
wird ausgesagt, dass das Plangebiet aufgrund der aktuellen Nutzun-
gen keine Funktion für die landschaftsgebundene Erholung oder sons-
tige Erholungsformen besitzt.  
Aufgrund der beschriebenen anthropogenen Vorbelastungen ändert 
sich die Erholungsnutzung auch nicht für die umgebenden Flächen. 
Die Aussage der Stellungnahme, dass dem Kirchenholz eine Naherho-
lungsfunktion abgesprochen wird, ist somit inkorrekt. Es ergeben sich 
durch die verfolgten Planungsziele aus Sicht der Gemeinde jedoch 
keine gravierenden Veränderungen auf die Naherholung.  
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Die Gemeinde weist darauf hin, dass eine Schließung der Deponie 
nicht gleichbedeutend mit der Schließung des Standortes gewerblicher 
Tätigkeit ist. 
 
Das anfallende Abwasser des geplanten Gewerbegebietes wird über 
Abwasserleitungen des Zweckverbandes Grevesmühlen entsorgt. Eine 
Einleitung in den Selmsdorfer Graben erfolgt ausschließlich von gerei-
nigtem Niederschlagswasser, welches zuvor in Regenrückhaltebecken 
gesammelt und gereinigt wird. 
 
Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der 
Erschließungsplanung zum Bebauungsplan Nr. 18 „Deponie auf dem 
Ihlenberg“ werden die Regenrückhaltebecken sowie alle weiteren Be-
lange der Ver- und Entsorgung berücksichtigt. Alle gültigen Regeln der 
Technik werden beachtet. 
 
 
 
 
Zu 5.: Die Ausführungen zur Genehmigungslage des Deponiebetriebes 
werden zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde weist erneut darauf 
hin, dass kein inhaltlicher Zusammenhang zwischen der vorgelegten 
Bauleitplanung und den Diskussionen über die Genehmigungslage 
existiert. Der Bebauungsplan Nr. 18 eröffnet keine Möglichkeit, in den 
Deponiebetrieb einzugreifen. Dies entspricht auch nicht der gemeindli-
chen Intention. 
Die Ausführungen des Einwenders werden daher zur Kenntnis ge-
nommen, berühren jedoch keine inhaltlichen Aspekte der vorgelegten 
Änderung des Flächennutzungsplanes. 
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Die weiteren Ausführungen des Einwenders werden zur Kenntnis ge-
nommen, berühren jedoch keine inhaltlichen Aspekte der vorgelegten 
Änderung des Flächennutzungsplanes. 
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Die weiteren Ausführungen des Einwenders werden zur Kenntnis ge-
nommen, berühren jedoch keine inhaltlichen Aspekte der vorgelegten 
Änderung des Flächennutzungsplanes. 
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Zu 6.: 
Die aus dem GLRP zitierte Aussage ist aus den Darstellungen der Kar-
te 4: Schutzwürdigkeit des Bodens hergeleitet. Aufgrund des hohen 
Maßstabes (ca. 1: 500 000) kann diese Übersichtskarte nur als gene-
relle grobe Orientierung der Bodenverhältnisse genutzt werden. Eine 
kleinteilige Übertragung auf die künftige Fläche des SO 9 mit einer 
Größe von ca. 9 ha ist dementsprechend fachlich zu verwerfen.  
Beim SO 9 handelt es sich um einen eingezäunten Bereich des Depo-
niegeländes. Diese Einzäunung ist, laut Auswertung von Luftbildern, 
bereits seit ca. 2008 vorhanden. Die Lagerfläche im Süden des künfti-
gen SO 9 wurde ca. 2002 angelegt. Als Teil des Geländes der Deponie 
sind damit dementsprechend seit mehr als zwei Jahrzehnten Störun-
gen verbunden. Bei den letzten Begehungen 2022/23 konnte festge-
stellt werden, dass die Fläche regelmäßig gemäht wird. Die Ruderali-
sierung hat somit seit 2010 abgenommen bzw. zumindest nicht zuge-
nommen (siehe Auswertung Luftbilder des Geoportals des Landes M-V 
GAIA-MV www.geoportal-mv.de).  
Zudem ist die Nutzung von Flächen mit Vorbelastung, wie der Lager-
fläche angrenzend an stark gestörte Flächen, deutlich unbelasteten 
Flächen bei einer Standortanalyse zu bevorzugen. Die Grundaussage, 
dass dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden 
gefolgt wird, hat somit weiter Bestand.  
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Die Abbildungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde 
weist darauf hin, dass temporäre Nutzungen nicht zwangsläufig im 
Luftbild erfasst werden, und dass es sich bei den Google-Earth Bildern 
lediglich um temporäre Aufnahmen handelt. 
 
Die Gemeinde weist zudem die Behauptung zurück, dass keine hinrei-
chende Prüfung der Sachverhalte im Rahmen der 10. Änderung des 
Flächennutzungsplanes erfolgt ist. 
 
Die Gemeinde weist erneut darauf hin, dass eine Schließung der De-
ponie nicht gleichbedeutend mit der Schließung des Standortes ge-
werblicher Tätigkeit ist. 
 
Im Umweltbericht wurde fälschlicherweise von einer Aufbereitungsan-
lage im SO 9 geschrieben. Tatsächlich handelt es sich um die Planung 
eines öffentlichen Wertstoffhofes sowie der Ansiedlung von Recycling-
unternehmen. Der Umweltbericht wird entsprechend redaktionell an-
gepasst.  
 
Die Aussage zur Vermeidung von Transportwegen bezieht sich auf 
kurze Transportwege innerhalb des Deponiegeländes. Für eine An-
siedlung von Gewerbe dieser Art ist die Nähe zur Deponie zentral. 
Durch die Ausrichtung des SO 9 auf z.B. Abfallweiterverarbeitung und 
Speicherung regenerativer Energie ergeben sich künftig sinnvolle Sy-
nergien zwischen Deponiebetrieb und Gewerbestandort. Dies zum 
Beispiel durch kurze Transportportwege vom sortierten Abfall aus der 
Deponieanlage zur künftigen Wertstoffaufbereitung im SO 9. Dadurch 
werden Staub-, Schadstoff- und Lärmimmissionen erzeugt durch 
Transportverkehr, vermieden. Teilweise handelt es sich um geplante 
Einrichtungen, die dem Recycling dienen.  
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Zu 7:  
Die Gemeinde nimmt die hohe Bedeutung des Kirchenholzes zur 
Kenntnis und stimmt dem Einwender diesbezüglich zu. 
Die Gemeinde hat Kenntnis über das Seeadlervorkommen. Es wurde 
im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 18 
ausreichend gewürdigt.  
 
Das gesetzlich geschützte Biotop „Kirchenholz“ und wertvolle Moorbe-
reiche befinden sich westlich des SO 6. Mit dem erneuten Entwurf II 
hat die Gemeinde sich entschieden auf zusätzliche Beeinträchtigungen 
im unmittelbaren Umfeld dieses geschützten Biotopes zu verzichten. 
Ein wichtiges Kriterium für die Ausweisung von zusätzlichen Störungen 
waren die Auswirkungen auf angrenzende wertvolle Landschaftsteile.  
In Bezug auf die südlich an das SO 9 angrenzenden Waldbereiche ist 
ohnehin der gesetzliche Waldabstand von 30 m einzuhalten. Außer-
dem wurden als Abschirmung von Licht- und Lärm am südlichen Rand 
des SO 9 Heckenpflanzungen festgesetzt. Es bleibt des Weiteren zu 
erwähnen, dass im südlichen Bereich des künftigen SO 9 bereits heute 
ein großräumiger Lagerplatz vorhanden ist, von dem Störungen aus-
gehen.  
Im Zusammenhang mit den Betrachtungen zum Schutzgut Mensch 
wird ausgesagt, dass das Plangebiet aufgrund der aktuellen Nutzun-
gen keine Funktion für die landschaftsgebundene Erholung oder sons-
tigen Erholungsformen besitzt.  
Aufgrund der beschriebenen anthropogenen Vorbelastungen ändert 
sich die Erholungsnutzung auch nicht für die umgebenden Flächen. 
Die Aussage der Stellungnahme, dass dem Kirchenholz eine Naherho-
lungsfunktion abgesprochen wird, ist somit inkorrekt. Es ergeben sich 
durch die verfolgten Planungsziele aus Sicht der Gemeinde jedoch 
keine gravierenden Veränderungen auf die Naherholung.  
 
Wie bereits zuvor erläutert, bedeutet die Schließung der Deponie nicht, 
dass die Fläche der Öffentlichkeit zugänglich ist und der gesamte Be-
trieb auf dem Gelände eingestellt wird. Für den angrenzenden Wald 
ergeben sich dadurch kaum Veränderungen.  
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Zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde 
weist darauf hin, dass durch die Planungen im Bereich der Deponie die 
Zukunft der Gemeinde positiv beeinflusst werden können. Nicht nur 
wirtschaftliche Aspekte finden dabei Berücksichtigung, sondern eben-
falls Mensch und Umwelt. Die Gemeinde setzt mit dem Bebauungs-
plan Nr. 18 sowie der hier betrachteten 10. Änderung des Flächennut-
zungsplanes einen Rahmen um die künftig zulässigen Nutzungen, die 
mit den Bestrebungen der Gemeinde vereinbar sind. 
 
Die Zusammenfassung wird zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde hat ihre Belange in den vorherigen Punkten ausführlich 
dargelegt. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme 
im Auftrag des Naturschutzbundes Deutschland, Landesverband 
Mecklenburg-Vorpommern abgegeben wird. 
 
 
 
 
Die Anlage sowie deren Inhalte werden zur Kenntnis genommen. Die 
Gemeinde weist darauf hin, dass der Bebauungsplan Nr. 18 mit Stand 
vom 13.04.2023 in der Fassung des Erneuten Entwurfs II zwischen 
dem 15.05.2023 und dem 22.06.2023 öffentlich ausliegt und dass die 
Stellungnahme aus dem Jahr 2018 aufgrund der Überarbeitung der 
Planung im Rahmen der hier vorliegenden 10. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes lediglich zur Kenntnis genommen werden kann. 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die geplante 
10. Änderung des Flächennutzungsplanes aus Sicht des Einwenders 
abzulehnen ist. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt die Auflistung der Gründe zur Kennt-
nis und behandelt diese nachfolgend: 
 
Zu 1.: Die Gemeinde Selmsdorf nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. 
Die Gemeinde erwidert, dass sich die geplanten Synergien insbeson-
dere im Energiesektor befinden und sich nicht auf die Ablagerung von 
Abfällen auf der Deponie begrenzen.  
Zudem gehört zum Betrieb der Deponie eine langfristige Deponie-
nachsorge, sodass die Flächen weiterhin einer Nutzung unterliegen 
und somit Synergien auch nach Beendigung der Ablagerungsphase 
bestehen bleiben.  
Die Entwicklung des „Gewerbegebietes am Kirchenholz“ dient der Er-
richtung und dem Betrieb von Gewerbebetrieben und zwar überwie-
gend solcher Betriebe, die sich mit der Aufbereitung und der Weiterbe-
arbeitung von Wertstoffen beschäftigen. In Kooperation mit dem aktu-
ellen Deponiebetreiber können hier Kompetenzen gebündelt werden.  
Des Weiteren sollen in den kommenden Jahren große Flächen auf 
dem Deponiegelände für eine Nutzung mit Photovoltaik-Anlagen vor-
bereitet werden. Der Bebauungsplan Nr. 18 schafft durch seine Fest-
setzungen eine Grundlage für den Ausbau erneuerbarer Energien im 
Bereich der Deponie Ihlenberg. Nach der endgültigen Abdeckung des 
Deponiekörpers kann auf einer Fläche von mehr als 40 ha Energie aus 
Solarenergie gewonnen werden. Diese Energie dient auch dem ge-
planten Gewerbegebiet am Kirchenholz. Durch die Erzeugung erneu-
erbarer Energien am Standort, kann künftig sichergestellt werden, 
dass z.B. Recyclingunternehmen nachhaltig und klimaneutral wirt-
schaften können.  
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Ein Weiterbetrieb der eigentlichen Deponie hat mit diesen zukünftigen Ent-
wicklungen, die im Bebauungsplan Nr. 18 vorbereitet werden, nichts zu tun. 
 
Die Gemeinde Selmsdorf kann aus den Planungen keine schädliche Entwick-
lung für die gesamte Gemeinde ableiten. Die Deponie ist am vorhandenen 
Standort angesiedelt. Eine Schließung des Deponiebetriebes geht nicht mit 
einem Rückbau der Deponie einher. Die Flächen sind daher auch künftig nicht 
für die Öffentlichkeit verfügbar.  
 
Eine Nachnutzung zur Erzeugung erneuerbarer Energien bedeutet daher eine 
positive Entwicklung an diesem Standort. Die genannten weiteren Teilberei-
che erfahren durch die vorgelegte Planung somit keine Änderungen. Insge-
samt kann sich die Gemeinde durch die Planung jedoch positiv aufstellen. 
 
Zu 2.: Die Gemeinde nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Der Erneute Ent-
wurf des Bebauungsplanes Nr. 18 lag im Jahr 2020 aus. Aufgrund unter-
schiedlicher Einwendungen und Abstimmungen mit dem zuständigen Land-
kreis Nordwestmecklenburg wurden erneut Änderungen notwendig. Der Er-
neute Entwurf II des Bebauungsplanes Nr. 18 liegt zwischen dem 15.05.2023 
und dem 22.06.2023 öffentlich aus. Dies wurde am 01.05.2023 korrekt ortsüb-
lich bekannt gemacht. 
 
Die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes wird notwendig, da der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes über die Flächenausweisung des wirk-
samen Flächennutzungsplanes hinausgeht. Da der Flächennutzungsplan als 
vorbereitender Bauleitplan die Grundlage für die verbindliche Bauleitplanung 
bildet, wurde das Verfahren entsprechend vor der Weiterführung des Bebau-
ungsplanes durchgeführt. 
 
Zu den weiteren Punkten verweist die Gemeinde auf die Erklärungen unter 
Punkt 1, weshalb eine zukünftige Planung aus Sicht der Gemeinde notwendig 
und sinnvoll ist. Die Gemeinde bestätigt, dass die 10. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes erforderlich ist, um den Bebauungsplan Nr. 18 beschließen 
und umsetzen zu können. Die Gemeinde möchte auf einen möglichen Irrtum 
hinweisen. Die Ablagerung von Abfällen steht in keinem Zusammenhang mit 
der hier vorgelegten Planung. Ebenso steht der Bebauungsplan in keinem 
Zusammenhang mit dem Betrieb der Deponie, da dieser einem Bebauungs-
planverfahren nicht zugänglich ist. 
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Zu 3.: Der Hinweis auf eine Schienenanbindung bei Errichtung eines 
Gewerbe-/Industriegebietes wird zur Kenntnis genommen. Da die Ge-
meinde Selmsdorf über keine Anbindung an das Schienennetz der 
Deutschen Bahn verfügt, sind auch das Gelände der Deponie sowie 
das geplante Gewerbegebiet dadurch nicht zu erschließen. Die Ge-
meinde Selmsdorf stimmt insofern zu, dass eine Schienenanbindung 
ein wichtiger Entscheidungspunkt für die Ansiedlung von Gewerbebe-
trieben sein kann. Grundsätzlich müssen jedoch auch weitere Stand-
ortfaktoren abgewogen werden. Wie bereits beschrieben, kann sich die 
Gemeinde Selmsdorf durch die künftige Nachnutzung des Deponie-
körpers durchaus klimafreundlich aufstellen. Es wird eine nachhaltige 
Energieversorgung vorangetrieben.  
 
Für die Gemeinde Selmsdorf liegt ein Landschaftsplan (Endfassung 
Juni 2013) vor. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die 
Deponie innerhalb des Gemeindegebietes Konflikte insbesondere in 
Bezug auf das Landschaftsbild, Eingriffe in den Boden und ggf. Ent-
wässerung hervor ruft. Im Rahmen des hier vorliegenden Bebauungs-
planes erfolgt keine Konfliktbewältigung des Betriebes der Deponie 
selbst. Vielmehr geht es darum die künftigen zusätzlichen Beeinträch-
tigungen zu minimieren.  
 
Die Gemeinde hat sich im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 18 in-
tensiv mit zusätzlichen Beeinträchtigungen insbesondere durch die 
künftigen Gewerbebetriebe im SO 9 auseinandergesetzt.  
Gemäß der Methodik der Anlage 5 der „Hinweise zur Eingriffsregelung 
2018“ sind bei Industrie- und Gewerbegebieten Wirkzonen von bis zu 
200 m zu berücksichtigen.  
Das gesetzlich geschützte Biotop „Kirchenholz“ und wertvolle Moorbe-
reiche befinden sich westlich des SO 6. Mit dem erneuten Entwurf II 
hat sich die Gemeinde entschieden auf zusätzliche Beeinträchtigungen 
im unmittelbaren Umfeld dieses geschützten Biotopes zu verzichten. 
Ein wichtiges Kriterium für die Ausweisung von zusätzlichen Störungen 
waren die Auswirkungen auf angrenzende wertvolle Landschaftsteile.  
In Bezug auf die südlich an das SO 9 angrenzenden Waldbereiche ist 
grundsätzlich der gesetzliche Waldabstand von 30 m einzuhalten.  
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Außerdem wurden als Abschirmung von Licht- und Lärm am südlichen 
Rand des SO 9 Heckenpflanzungen festgesetzt. Es bleibt des Weite-
ren zu erwähnen, dass im südlichen Bereich des künftigen SO 9 be-
reits heute ein großräumiger Lagerplatz vorhanden ist, von dem Stö-
rungen ausgehen.  
Im Zusammenhang mit den Betrachtungen zum Schutzgut Mensch 
wird ausgesagt, dass das Plangebiet aufgrund der aktuellen Nutzun-
gen keine Funktion für die landschaftsgebundene Erholung oder sons-
tige Erholungsformen besitzt.  
Aufgrund der beschriebenen anthropogenen Vorbelastungen ändert 
sich die Erholungsnutzung auch nicht für die umgebenden Flächen. 
Die Aussage der Stellungnahme, dass dem Kirchenholz eine Naherho-
lungsfunktion abgesprochen wird, ist somit inkorrekt. Es ergeben sich 
durch die verfolgten Planungsziele aus Sicht der Gemeinde jedoch 
keine gravierenden Veränderungen auf die Naherholung. 
 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass eine Schließung der Deponie 
nicht gleichbedeutend mit der Schließung des Standortes gewerblicher 
Tätigkeit ist. 
 
Das anfallende Abwasser des geplanten Gewerbegebietes wird über 
Abwasserleitungen des Zweckverbandes Grevesmühlen entsorgt. Eine 
Einleitung in den Selmsdorfer Graben erfolgt ausschließlich von gerei-
nigtem Niederschlagswasser, welches zuvor in Regenrückhaltebecken 
gesammelt und gereinigt wird. 
 
Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der 
Erschließungsplanung zum Bebauungsplan Nr. 18 „Deponie auf dem 
Ihlenberg“ werden die Regenrückhaltebecken sowie alle weiteren Be-
lange der Ver- und Entsorgung berücksichtigt. Alle gültigen Regeln der 
Technik werden beachtet. 
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Zu 5.: Die Ausführungen zur Genehmigungslage des Deponiebetriebes 
werden zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde weist erneut darauf 
hin, dass kein inhaltlicher Zusammenhang zwischen der vorgelegten 
Bauleitplanung und den Diskussionen über die Genehmigungslage 
existiert. Der Bebauungsplan Nr. 18 eröffnet keine Möglichkeit, in den 
Deponiebetrieb einzugreifen. Dies entspricht auch nicht der gemeindli-
chen Intention. 
Die Ausführungen des Einwenders werden daher zur Kenntnis ge-
nommen, berühren jedoch keine inhaltlichen Aspekte der vorgelegten 
Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 
 
 
Die weiteren Ausführungen des Einwenders werden zur Kenntnis ge-
nommen, berühren jedoch keine inhaltlichen Aspekte der vorgelegten 
Änderung des Flächennutzungsplanes. 
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Die weiteren Ausführungen des Einwenders werden zur Kenntnis ge-
nommen, berühren jedoch keine inhaltlichen Aspekte der vorgelegten 
Änderung des Flächennutzungsplanes. 
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Zu 6.: Die aus dem GLRP zitierte Aussage ist aus den Darstellungen 
der Karte 4: Schutzwürdigkeit des Bodens hergeleitet. Aufgrund des 
hohen Maßstabes (ca. 1: 500 000) kann diese Übersichtskarte nur als 
generelle grobe Orientierung der Bodenverhältnisse genutzt werden. 
Eine kleinteilige Übertragung auf die künftige Fläche des SO 9 mit ei-
ner Größe von ca. 9 ha ist dementsprechend fachlich zu verwerfen.  
Beim SO 9 handelt es sich um einen eingezäunten Bereich des Depo-
niegeländes. Diese Einzäunung ist, laut Auswertung von Luftbildern, 
bereits seit ca. 2008 vorhanden. Die Lagerfläche im Süden des künfti-
gen SO 9 wurde ca. 2002 angelegt. Als Teil des Geländes der Deponie 
sind damit dementsprechend seit mehr als zwei Jahrzehnten Störun-
gen verbunden. Bei den letzten Begehungen 2022/23 konnte festge-
stellt werden, dass die Fläche regelmäßig gemäht wird. Die Ruderali-
sierung hat somit seit 2010 abgenommen bzw. zumindest nicht zuge-
nommen (siehe Auswertung Luftbilder des Geoportals des Landes M-V 
GAIA-MV www.geoportal-mv.de).  
Zudem ist die Nutzung von Flächen mit Vorbelastung, wie der Lager-
fläche angrenzend an stark gestörte Flächen, deutlich unbelasteten 
Flächen bei einer Standortanalyse zu bevorzugen. Die Grundaussage, 
dass dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden 
gefolgt wird, hat somit weiter Bestand.  
 
Die Abbildungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde 
weist darauf hin, dass temporäre Nutzungen nicht zwangsläufig im 
Luftbild erfasst werden, und dass es sich bei den Google-Earth Bildern 
lediglich um temporäre Aufnahmen handelt. 
 
Die Gemeinde weist zudem die Behauptung zurück, dass keine hinrei-
chende Prüfung der Sachverhalte im Rahmen der 10. Änderung des 
Flächennutzungsplanes erfolgt ist. 
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Die Gemeinde weist erneut darauf hin, dass eine Schließung der De-
ponie nicht gleichbedeutend mit der Schließung des Standortes ge-
werblicher Tätigkeit ist. 
 
Im Umweltbericht wurde fälschlicherweise von einer Aufbereitungsan-
lage im SO 9 geschrieben. Tatsächlich handelt es sich um die Planung 
eines öffentlichen Wertstoffhofes sowie der Ansiedlung von Recycling-
unternehmen. Der Umweltbericht wird entsprechend redaktionell an-
gepasst.  
 
Die Aussage zur Vermeidung von Transportwegen bezieht sich auf 
kurze Transportwege innerhalb des Deponiegeländes. Für eine An-
siedlung von Gewerbe dieser Art ist die Nähe zur Deponie zentral. 
Durch die Ausrichtung des SO 9 auf z.B. Abfallweiterverarbeitung und 
Speicherung regenerativer Energie ergeben sich künftig sinnvolle Sy-
nergien zwischen Deponiebetrieb und Gewerbestandort. Dies zum 
Beispiel durch kurze Transportportwege vom sortierten Abfall aus der 
Deponieanlage zur künftigen Wertstoffaufbereitung im SO 9. Dadurch 
werden Staub-, Schadstoff- und Lärmimmissionen erzeugt durch 
Transportverkehr, vermieden. Teilweise handelt es sich um geplante 
Einrichtungen, die dem Recycling dienen. 
 
 
Zu 7:  
Die Gemeinde nimmt die hohe Bedeutung des Kirchenholzes zur 
Kenntnis und stimmt dem Einwender diesbezüglich zu. 
Die Gemeinde hat Kenntnis über das Seeadlervorkommen. Es wurde 
im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 18 
ausreichend gewürdigt.  
 
Das gesetzlich geschützte Biotop „Kirchenholz“ und wertvolle Moorbe-
reiche befinden sich westlich des SO 6. Mit dem erneuten Entwurf II 
hat die Gemeinde sich entschieden auf zusätzliche Beeinträchtigungen 
im unmittelbaren Umfeld dieses geschützten Biotopes zu verzichten. 
Ein wichtiges Kriterium für die Ausweisung von zusätzlichen Störungen 
waren die Auswirkungen auf angrenzende wertvolle Landschaftsteile.  
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In Bezug auf die südlich an das SO 9 angrenzenden Waldbereiche ist 
ohnehin der gesetzliche Waldabstand von 30 m einzuhalten. Außer-
dem wurden als Abschirmung von Licht- und Lärm am südlichen Rand 
des SO 9 Heckenpflanzungen festgesetzt. Es bleibt des Weiteren zu 
erwähnen, dass im südlichen Bereich des künftigen SO 9 bereits heute 
ein großräumiger Lagerplatz vorhanden ist, von dem Störungen aus-
gehen.  
Im Zusammenhang mit den Betrachtungen zum Schutzgut Mensch 
wird ausgesagt, dass das Plangebiet aufgrund der aktuellen Nutzun-
gen keine Funktion für die landschaftsgebundene Erholung oder sons-
tigen Erholungsformen besitzt.  
Aufgrund der beschriebenen anthropogenen Vorbelastungen ändert 
sich die Erholungsnutzung auch nicht für die umgebenden Flächen. 
Die Aussage der Stellungnahme, dass dem Kirchenholz eine Naherho-
lungsfunktion abgesprochen wird, ist somit inkorrekt. Es ergeben sich 
durch die verfolgten Planungsziele aus Sicht der Gemeinde jedoch 
keine gravierenden Veränderungen auf die Naherholung.  
 
Wie bereits zuvor erläutert, bedeutet die Schließung der Deponie nicht, 
dass die Fläche der Öffentlichkeit zugänglich ist und der gesamte Be-
trieb auf dem Gelände eingestellt wird. Für den angrenzenden Wald 
ergeben sich dadurch kaum Veränderungen.  
 
Zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde 
weist darauf hin, dass durch die Planungen im Bereich der Deponie die 
Zukunft der Gemeinde positiv beeinflusst werden können. Nicht nur 
wirtschaftliche Aspekte finden dabei Berücksichtigung, sondern eben-
falls Mensch und Umwelt. Die Gemeinde setzt mit dem Bebauungs-
plan Nr. 18 sowie der hier betrachteten 10. Änderung des Flächennut-
zungsplanes einen Rahmen um die künftig zulässigen Nutzungen, die 
mit den Bestrebungen der Gemeinde vereinbar sind. 
 
Zu 9.: Die Zusammenfassung wird zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde hat ihre Belange in den vorherigen Punkten ausführlich 
dargelegt. 
 
Die beigefügte Anlage 1 wird zur Kenntnis genommen. 
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